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Text 

Erlöschen und Ruhen der Berechtigung zur Berufsausübung, Streichung aus der Ärzteliste 

§ 59. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes erlischt: 

 1. durch den Wegfall einer für die ärztliche Berufsausübung erforderlichen Voraussetzung, 

 2. wenn hervorkommt, daß eine für die Eintragung in die Ärzteliste erforderliche Voraussetzung 
schon ursprünglich nicht bestanden hat, 

 3. auf Grund einer länger als sechs Monate dauernden Einstellung der Berufsausübung, wobei eine 
krankheitsbedingte Nichtausübung keine Einstellung der Berufsausübung darstellt, 

 4. auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses, mit dem die Berufsausübung befristet untersagt 
worden ist, 

 5. auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses, mit dem die Streichung aus der Ärzteliste 
ausgesprochen worden ist, oder 

 6. auf Grund eines Verzichtes auf die Berufsausübung. 

(2) Die Gründe für das Erlöschen der Berechtigung nach Abs. 1 sind auch von Amts wegen 
wahrzunehmen. Die Mitwirkungspflicht der Partei in Verfahren betreffend das Erlöschen der 
Berufsberechtigung  bezieht sich insbesondere auf die Befolgung von Anordnungen hinsichtlich 
fachlicher Begutachtungen der gesundheitlichen Eignung. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2 und 5 sowie im Fall der Z 4, wenn die Berufsausübung für eine 
Frist von mehr als drei Monaten untersagt worden ist, hat die Österreichische Ärztekammer die 
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Streichung aus der Ärzteliste durchzuführen und mit Bescheid festzustellen, daß eine Berechtigung zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes nicht besteht. In Fällen des Abs. 1 Z 3 und 6 hat die Österreichische 
Ärztekammer die Streichung aus der Ärzteliste durchzuführen und den Arzt von der Streichung zu 
verständigen. Wird der ursprünglich bestandene Mangel einer für die ärztliche Berufsausübung 
erforderlichen Voraussetzung nachträglich offenbar, ist mit Bescheid festzustellen, daß eine Berechtigung 
zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht bestanden hat. Gegen den Bescheid der Österreichischen 
Ärztekammer steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich die ärztliche 
Tätigkeit ausgeübt worden ist. 

(4) Sofern Verfahren gemäß Abs. 3 die Erfordernisse des Abs. 1 Z 1 und 2 betreffen, ist bei Ärzten 
für Allgemeinmedizin, approbierten Ärzten sowie Fachärzten, die ihren Beruf im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Körperschaft öffentlichen Rechts 
ausüben, auch die vorgesetzte Dienststelle zu hören. 

(5) Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht mehr besitzt, kann, sobald er 
die Erfordernisse gemäß § 4 neuerlich nachzuweisen in der Lage ist, die Wiederaufnahme der 
Berufsausübung unter Einhaltung des § 27 anmelden. 

(6) Das Erlöschen der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes hat auch das Erlöschen der 
Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke zur Folge. 

(7) In den Fällen des Abs. 1 Z 3 bis 6 bleibt der Arzt zur Ausübung der Medizin bezüglich seiner 
eigenen Person und seines Ehegatten oder des eingetragenen Partners oder Lebensgefährten, der 
Familienmitglieder in auf- und absteigender Linie samt ihren Ehegatten oder eingetragenen Partnern oder 
Lebensgefährten sowie der sonstigen Familienmitglieder samt deren Ehegatten oder eingetragenen 
Partnern oder Lebensgefährten, sofern sie im gemeinsamen Haushalt leben, befugt. 

Zuletzt aktualisiert am 

02.09.2025 

Gesetzesnummer 

10011138 

Dokumentnummer 

NOR40114423 


